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Dienstvereinbarung 

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
im Schulbereich 

 
zwischen 

den allgemeinbildenden Schulen in der Region Lichtenberg, 

der Leitung der Außenstelle Lichtenberg der SenBJF 

und 

den Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, 
Frauenvertreterin) der allgemeinbildenden Schulen in Lichtenberg 

 

1. REGELUNGSGEGENSTAND UND GELTUNGSBEREICH 

(1) Das BEM ist nach § 167 SGB IX gesetzlich vorgesehenes Verfahren zur 
Unterstützung von Beschäftigten, die innerhalb von 12 Monaten länger als sechs 
Wochen krankheitsbedingt abwesend waren. Ziel ist es, gemeinsam Maßnahmen zu 
erarbeiten, um die Arbeits- und Dienstfähigkeit für die Beschäftigten der SenBJF im 
Bereich Schule wiederherzustellen und zu erhalten.  
 
(2) Die Dienstvereinbarung konkretisiert und ergänzt die Rahmendienstvereinbarung 
Betriebliches Eingliederungsmanagement (RDV-BEM) vom 12.09.2025 in der Berliner 
Verwaltung für alle Arbeitsplätze der Beschäftigten im Bereich der allgemeinbildenden 
öffentlichen Berliner Schulen und schafft einheitliche und verlässliche Bedingungen.  
 
(3) Die Grundlagen zum behördlichen betrieblichen Eingliederungsmanagement sind 
in der RDV-Gesundheit und RDV-BEM enthalten. Die vorliegende Dienstvereinbarung 
legt besonderes Augenmerk auf das BEM als Präventionsinstrument im 
Organisationsbereich Schule. Sie definiert Standards zur Durchführung des BEM und 
stellt den Handlungsrahmen und die folgenden Formulare (Anlagen): 
1_Erstanschreiben_DV-BEM, 
2_Rückmeldebogen_DV-BEM, 
3_Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten _DV-BEM, 
4_Gesprächsprotokoll _DV-BEM, 
5_Datenblatt BEM-Akte _DV-BEM, 
6_Datenblatt-Personalakte_DV-BEM. 

2. ZIELE DES BEM 

(1) Das BEM sucht nach Möglichkeiten, künftige Arbeits- bzw. 
Dienstunfähigkeitszeiten zu vermeiden oder zu verringern, Rehabilitationsbedarf zur 
Sicherung der Erwerbs- bzw. Dienstfähigkeit der Beschäftigten frühzeitig zu erkennen 
und entsprechende Rehabilitationsmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten. 

(2) Das BEM setzt auf eine gezielte Unterstützung bei der Rückkehr an den 
Arbeitsplatz und eine berufliche Perspektive, um das Beschäftigungsverhältnis 
möglichst dauerhaft zu erhalten. Ergibt sich auf Grundlage des BEM, dass 
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Beschäftigte ohne Gefährdungen für ihre Gesundheit nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz 
eingesetzt werden können, soll zur Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse ein der 
Ausbildung und der Leistungsfähigkeit angemessener Arbeitsplatz gefunden werden. 

3. VERFAHRENSGRUNDSÄTZE 

(1) Für die betroffenen Beschäftigten berührt das BEM einen im Erwerbsleben höchst 
sensiblen Bereich: die eigene Gesundheit und die Arbeits- und Leistungsfähigkeit zu 
einem Zeitpunkt, an dem diese gefährdet oder zumindest eingeschränkt ist oder war. 
Deshalb hängt der Erfolg des BEM ganz wesentlich von den folgenden Faktoren ab: 

- Verbindlichkeit: allen BEM-Berechtigten wird ein BEM-Angebot unterbreitet (siehe  
  auch 4.7), 

- Vertraulichkeit: allen BEM-Berechtigten wird unbedingte Vertraulichkeit während   
   des gesamten Prozesses zugesichert, 

- Verlässlichkeit: die Wirksamkeit des BEM wird regelmäßig evaluiert, 

- Vergleichbarkeit: das BEM-Verfahren ist in den Grundzügen einheitlich strukturiert, 

- Verfahrenssicherheit: die beteiligten Personen und Institutionen bekommen ein  
   zuverlässiges und rechtssicheres Verfahren an die Hand. 

(2) BEM lebt von Akzeptanz. Entscheidend für die Akzeptanz des Verfahrens innerhalb 
der Dienststelle ist, dass sämtliche Beschäftigte um die generellen Vorteile des BEM 
wissen. 

(3) BEM lebt von Vertrauen. Entscheidend für die Annahme eines BEM-Angebots ist, 
dass die Beschäftigten dessen speziellen (persönlichen) Nutzen erkennen und das 
BEM als Maßnahme im eigenen Interesse verstehen. 

4. ZUSTÄNDIGKEITEN UND VERANTWORTLICHKEITEN 

(1) Die Dienststelle, für die Schulleitung die Schulaufsicht, für die weiteren 
Beschäftigten der SenBJF im Bereich Schule die Schulleitung bzw. Schulaufsicht, ist 
für den gesamten Ablauf des BEM-Prozesses und die ordnungsgemäße Durchführung 
des Verfahrens verantwortlich. 

(2) Die Durchführung und den Ablauf des Prozesses im BEM für Schulleitungen 
organisiert die Schulaufsicht der Dienststelle, den für die Beschäftigten der SenBJF im 
Bereich Schule die Schulleitung oder Schulaufsicht.  

(3) Im Verantwortungsbereich der Dienststelle erfolgt eine Überprüfung, ob im 
Einzelfall die Voraussetzungen, die ein BEM-Verfahren gemäß § 167 Absatz 2 Satz 1 
(SGB) IX auslösen, gegeben sind, um dann das BEM-Verfahren durch eine erste 
Kontaktaufnahme mit den Beschäftigten zu starten. Die Gesundheitskoordination der 
Region unterstützt den Prozess der Vorbereitung und Bearbeitung von 
Verwaltungsvorgängen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements. 

(4) Wenn die Voraussetzungen zur Durchführung eines BEM noch nicht erfüllt sind 
(siehe 1.1), können Beschäftigte ein Interventionsgespräch einfordern. 

(5) Das Integrationsteam besteht aus einer Vertretung des Arbeitgebers (Schulleitung 
bzw. Schulaufsicht) und den gewählten Beteiligten auf Wunsch der Beschäftigten. 
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(6) Die Dienststelle (siehe 4.1) kann Betriebsärzte (Link) und Inklusionsbeauftragte mit 
ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Beschäftigten beteiligen. 
Inklusionsbeauftragte werden gemäß § 181 SGB IX vom Arbeitgeber bestellt. In 
Abgrenzung zur Schwerbehindertenvertretung vertreten die Inklusionsbeauftragten 
nicht die Beschäftigten, sondern die Arbeitgeber mit Blick auf das 
Schwerbehindertenrecht mit dem Ziel, ein inklusives, chancengerechtes und 
barrierefreies Arbeitsumfeld zu schaffen. Sie überwachen die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben gegenüber Beschäftigten mit Schwerbehinderung und diesen 
gleichgestellten Beschäftigten und beraten und unterstützen die Arbeitgeber in 
sonstigen Belangen des Schwerbehindertenrechts. Die Beteiligung der 
Inklusionsbeauftragten am BEM-Verfahren erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
der betroffenen Beschäftigten. 

(7) Das BEM beruht für die Beschäftigten auf dem Grundsatz der Selbstbestimmung. 
Alle Beschäftigten können ein BEM-Angebot ohne Angabe von Gründen ablehnen 
oder trotz zunächst erfolgter Zustimmung das BEM-Verfahren zu einem späteren 
Zeitpunkt abbrechen. Sie sind nicht verpflichtet, im BEM-Verfahren Auskunft über 
Diagnosen zu erteilen oder Prognosen über den weiteren Verlauf von Erkrankungen 
bzw. die Entwicklung der Arbeits-/Dienstfähigkeit abzugeben.  

(8) Die Gesundheitskoordination der Dienststelle begleitet alle betroffenen 
Beschäftigten beratend und unterstützend durch das gesamte BEM-Verfahren. 

5. DAS BEM-VERFAHREN  

(1) Das BEM ist ein abgestuftes Verfahren, in dem alle objektiv zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Reintegration geprüft werden. 

(2) Das BEM-Verfahren besteht aus drei Phasen: Dem Angebot eines BEM-
Verfahrens, der Durchführung der BEM-Gespräche sowie der Umsetzung der BEM-
Maßnahmen. 

5.1 Angebot eines BEM-Verfahrens 

(1) Die Angebotsphase umfasst den Zeitraum von der Feststellung der BEM-
Berechtigung von Beschäftigten bis zur Annahme bzw. Ablehnung des 
Gesprächsangebots der Dienststelle durch die Beschäftigten. 

(2) Die tarif- und dienstrechtlichen Vorschriften sind zu beachten. Nähere 
Ausführungen enthält der Leitfaden gemäß Nummer 9 Absatz 5 der RDV-BEM (Link). 

(3) Zu den Mitgliedern des Integrationsteams zählen  

• die Führungskraft aus dem Kreis der von der Dienststelle beauftragten 
Führungskräfte (Schulleitung oder Schulaufsicht). Betroffene Beschäftigte 
können statt der Schulleitung auch die Schulaufsicht (Link) für die 
Gesprächsführung wählen. 

Mit dem BEM-Angebot ist abzufragen, ob die Beschäftigten die Teilnahme  

• eines Mitglieds des Personalrats (Link),  
• einer persönlichen Vertrauensperson, 

https://www.charite.de/klinikum/arbeitsmedizinisches_zentrum
https://www.berlin.de/hpr/wissenswertes/dienstvereinbarungen/rdv-bem-12092025.pdf?ts=1759406036
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/behoerdenwegweiser/artikel.264579.php
https://pr-schulen-lichtenberg.de/
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• der örtlichen Schwerbehindertenvertretung (Link) (unabhängig davon, ob die 
Beschäftigten schwerbehindert sind),  

• der örtlichen Frauenvertreterin (Link) 

am BEM-Gespräch in beratender Funktion wünschen. 

5.2 Durchführung der BEM-Gespräche 

(1) Die Durchführungsphase umfasst den Zeitraum der Durchführung der BEM-
Gespräche, in welchen idealerweise Maßnahmen zur Überwindung der Arbeits-
/Dienstunfähigkeit vereinbart werden. 

(2) Die Durchführungsphase soll so individuell wie möglich gestaltet werden. Ablauf 
und Dauer werden dabei ebenso wie die zu beteiligenden Personen bzw. Institutionen 
hauptsächlich durch die Bedürfnisse der BEM-Berechtigten bestimmt. 

(3) Als Gesprächsgrundlagen können auch das Anforderungsprofil, die Beschreibung 
des Aufgabenkreises bzw. die Dienstpostenbeschreibung sowie die 
Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden. 

(4) Im ersten Schritt ist dabei grundsätzlich zu prüfen, ob ein Einsatz im bisherigen 
Arbeitsgebiet/eine Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz durch Planung und 
Durchführung von allen denkbaren, möglicherweise für die Zielerreichung in Betracht 
kommenden Maßnahmen erreicht werden kann. 

(5) Sofern dies nicht möglich ist, ist zunächst dienststellenintern nach einem 
Arbeitsplatz/Arbeitsgebiet zu suchen, welcher/welches den gesundheitlichen 
Anforderungen der Beschäftigten entspricht. Diese Prüfung kann auch probeweise im 
Rahmen einer Hospitation erfolgen. Zur Reintegration erforderliche 
Personalentwicklungsmaßnahmen sind umzusetzen. 

(6) Verläuft die interne Suche erfolglos, ist sie auf alle Dienststellen des Landes Berlin 
auszuweiten. Für eine erfolgreiche Vermittlung informiert die suchende Dienststelle die 
anderen Dienststellen über die Qualifikationen und Fähigkeiten wie auch die 
gesundheitlichen Einschränkungen der zu vermittelnden Dienstkraft. 

(7) Verlaufen sämtliche Maßnahmen zur Reintegration erfolglos, sind entsprechende 
arbeits- bzw. dienstrechtliche Maßnahmen einzuleiten. Hierbei sind die erforderlichen 
Beteiligungsrechte und -pflichten zu beachten. 

5.3 Umsetzung der BEM-Maßnahmen 

(1) Die Umsetzungsphase umfasst den Zeitraum der Umsetzung der vereinbarten 
Maßnahmen. Sie schließt sich an die Durchführungsphase an, sofern Maßnahmen 
vereinbart wurden, die die zuständige Dienststelle zum Handeln verpflichten. 

(2) Die Dienststelle hat gemeinsam mit den Mitgliedern des Integrationsteams und den 
Beschäftigten für die Umsetzung aller Maßnahmen zu sorgen. Es ist die Wirksamkeit 
der Maßnahmen zu überprüfen und das Gesamtergebnis des BEM Verfahrens zu 
bewerten. 

 

 

https://pr-schulen-lichtenberg.de/schwerbehindertenvertretung/
https://pr-schulen-lichtenberg.de/frauenvertretung/


Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie   

Region Lichtenberg 

     S e i t e  5 | 7 

6. ABSCHLUSS DES BEM-VERFAHRENS 

(1) Vor Beendigung eines BEM-Verfahrens prüft das Integrationsteam, ob die 
umgesetzten Maßnahmen den gewünschten Erfolg hinsichtlich der Arbeits-
/Dienstunfähigkeitszeiten der Beschäftigten gebracht haben und ob sich das BEM 
positiv auf den Gesundheitszustand der Beschäftigten ausgewirkt hat. Bei positivem 
Prüfergebnis schließt das BEM mit der erfolgreichen Wiedereingliederung der 
Beschäftigten ab. 

(2) Führt ein BEM nicht zu einer Beschäftigungsmöglichkeit der Beschäftigten oder ist 
es den Beschäftigten gesundheitsbedingt dauerhaft nicht möglich, ihre bisherige oder 
eine andere angebotene Tätigkeit aufzunehmen, führt dies zu einer vorzeitigen 
Beendigung des BEM. 

(3) Das BEM endet mit der erfolgreichen Wiedereingliederung der Beschäftigten oder 
wenn eine krankheitsbedingte Kündigung bzw. ein Verfahren zur Versetzung in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit rechtsverbindlich umgesetzt wurde. 

(4) Das BEM ist auch beendet, wenn Beschäftigte das BEM-Verfahren – sofort oder 
zu einem späteren Zeitpunkt — ablehnen oder das BEM-Verfahren erfolglos verläuft, 
weil die Maßnahmen ausgeschöpft sind oder das Verfahren abgebrochen wurde. 

(5) Die Personalstelle wird über den Abschluss des BEM-Verfahrens informiert; 
ebenso die Beschäftigtenvertretung, sofern die Beschäftigten einer Einbindung der 
Beschäftigtenvertretung zugestimmt haben. 

7. DATENSCHUTZ UND SCHWEIGEPFLICHT IM BEM-VERFAHREN 

(1) Die Datenverarbeitung aller Gesundheitsunterlagen und -daten gemäß Art. 9 Abs. 
1 DSGVO ist grundsätzlich untersagt. Ausnahmen vom bestehenden Verbot der 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gelten nach Art. 9 
Abs. 2 DSGVO. 

(2) Informationen, z. B. über die Art der Erkrankung oder eine mögliche weitere Dauer, 
dürfen nur verwendet werden, wenn die Beschäftigten sie freiwillig zur Verfügung 
stellen bzw. ärztliches Personal oder andere Stellen von der Schweigepflicht 
gegenüber der Dienststelle entbinden. 

(3) Die Weitergabe personenbezogener Daten darf grundsätzlich nur mit schriftlicher 
Einwilligung der Beschäftigten erfolgen. Sie müssen bereits mit dem BEM-Angebot 
über die Art der erhobenen Daten sowie Sinn und Zweck der Datenweitergabe 
aufgeklärt werden.  

(4) Der Personalrat und ggf. die Schwerbehindertenvertretung werden durch die 
Dienststelle darüber informiert, dass Beschäftigte innerhalb der letzten zwölf Monate 
mehr als sechs Wochen arbeits-/dienstunfähig waren. Diese Information darf der 
Arbeitgeber auch ohne Einwilligung der betroffenen Beschäftigten weitergeben (Art 9 
Abs. 2 lit. b DSGVO i.V.m. § 167 Abs. 2 Satz l). Der Personalrat und ggf. die 
Schwerbehindertenvertretung werden nur dann über Annahme oder Nichtannahme 
eines BEM-Angebots informiert, wenn die Beschäftigten einer Beteiligung des 
Personalrats und ggf. der Schwerbehindertenvertretung in der Durchführungsphase in 
Textform zugestimmt haben. 
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(5) Alle am BEM-Verfahren beteiligten Personen unterliegen der Schweigepflicht und 
können nur mit Zustimmung der Beschäftigten davon entbunden werden. Personen, 
die nicht ohnehin aufgrund ihrer dienstlichen Tätigkeit einer Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen, haben eine entsprechende Verschwiegenheitserklärung zu 
unterzeichnen. 

(6) In die Personalakte dürfen zum BEM nur die folgenden Informationen (Eckdaten) 
aufgenommen werden: 

• dass die Durchführung eines BEM angeboten wurde, 
• ob die Beschäftigten das Angebot angenommen haben, 
• ob das BEM-Verfahren beendet wurde (inklusive des konkreten Zeitpunktes der 

Beendigung des Verfahrens). 

Die Eckdaten sind spätestens drei Jahre nach Beendigung eines BEM-Verfahrens 
datenschutzgerecht zu vernichten. 

(7) Alle weiterführenden Unterlagen wie bspw. Gesprächsvermerke, Protokolle, 
sonstige Vereinbarungen oder ärztliche Gutachten im BEM-Verfahren sind in einer 
separaten BEM-Akte aufzubewahren. Die BEM-Akte mit den weiterführenden 
Unterlagen ist unverzüglich zu vernichten, wenn ein BEM-Verfahren beendet wurde 
oder wenn die bereits erteilte Einwilligung widerrufen wurde.  

Gültigkeit der DV 

Die Dienstvereinbarung gilt, sofern keine übergeordneten Vereinbarungen und 
Vorschriften widersprechen, jeweils für ein Jahr  

ab dem 01. April 2026. 

Dienststelle und Beschäftigtenvertretungen begleiten das Anwenden der DV 
kontinuierlich mit dem Ziel der Evaluation und Optimierung in den Schulen.  
Die Gültigkeit der DV verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn keine der beiden Seiten 
dieser Verlängerung mit einer Frist von einem Monat vor dem jährlichen Ablauf in 
Textform widerspricht oder beide Seiten die Beendigung vereinbaren. 

 

Datum:    ………………………………………………………… 

 

Für die Dienststellenleitung:            Für den Personalrat Lichtenberg: 

_______________________             ___________________________ 
Frau Tyedmers, I 11, Dienststellenleiterin         Frau Pester, PR11, Vors. 

 

Frauenvertreterin:              Schwerbehindertenvertreter: 

_______________________                                      __________________________ 

Frau Kopek, 11 I FV                       Herr Pawelski, 11 I SB 
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Anlagen: 

1_Erstanschreiben_DV-BEM, 

2_Rückmeldebogen_DV-BEM, 

3_Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten _DV-BEM, 

4_Gesprächsprotokoll _DV-BEM, 

5_Datenblatt BEM-Akte _DV-BEM, 

6_Datenblatt-Personalakte_DV-BEM 


